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A. Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern –  

Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

 
Ställe müssen so beschaffen 
sein, dass die tageslichtdurch-
lässigen Flächen mindestens 
3 % der Stallgrundfläche betra-
gen. 

 

 Als „Stallgrundfläche“ (A) wird die Fläche des 
Stalles insgesamt bezeichnet. Sie berechnet 
sich nach Länge x Breite der Außenmaße des 
Stalles. Nicht zu berücksichtigen sind aus-
schließlich angebaute Wirtschaftsteile, die für 
Tiere nicht zugänglich sind, z.B. Futterhaus, 
Büro, Sozialgebäude. 

 Als „tageslichtdurchlässige Flächen“ (B) gelten 
die im Tierbereich bauseitigen Wand- und  
Deckenöffnungen.  
Hierzu zählen insbesondere: Glasfenster, Licht-
bänder im Dach, Fenster zum Verbinder (so-
fern ihnen dort gleichgroße Außenfenster bau-
lich gegenüberstehen), Glasbausteine, Doppel-
stegplatten, windgeschützte oder offene Sei-
tenwände in Außenklimaställen. 

 Anrechenbar ist die gesamte Wand-, Dach- 
und Deckenfläche, die bauseitig mit Glasfens-
tern, Lichtbändern im Dach, Fenstern zum Ver-
binder, Glasbausteinen, Doppelstegplatten, 
windgeschützten oder offenen Seitenwänden 
ausgestattet ist. 

 

 
Es handelt sich um einen Stallneubau. 
 
Stallgrundriss und Seitenansichten liegen bei. 
 
Lichtdurchlässige Gebäudeteile sind in den Plänen 
eingezeichnet/markiert, eine Aufstellung und Be-
rechnung der m² liegt bei. 
 
A  Stallgrundfläche   
  Länge (a) 
  Breite (b) 
 Fläche (a x b) = 
 
B  Tageslichtdurchlässige Fläche  = 
 
Anteilige tageslichtdurchlässige Flächen  = 
 zur Stallgrundfläche [(B/A)x100] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ m 
_______ m 
_______ m² 
 
_______ m² 
 
_______ % 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 Name, Vorname 

Für jede zu fördernde Stallanlage / Stallbereich ist eine eigene Prüfliste vorzulegen. 
Hinweis: Die maßgebenden Flächen sind in den Bauunterlagen klar ersichtlich auszuweisen oder zusätzlich als spezielle Berechnung beizufügen. 
Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen. 
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       A.  Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern – Ja Nein 

 
Der Liegebereich muss: 
- ausreichend mit geeigneter 

trockener Einstreu verse-
hen werden oder  

- mit Tiefstreu versehen wer-
den oder  

- mit einer Komfortliegeflä-
che ausgestattet sein. 

 

 Der Liegebereich ist dann ausreichend mit ge-
eigneter trockener Einstreu versehen, wenn 
die Liegefläche trocken ist und keine Ursache 
für Verschmutzung, Verletzung und Infektion 
der Tiere darstellt. 

 Eine Komfortliegefläche unterstützt die Ther-
moregulation der Aufzuchtferkel vor allem ge-
gen zu niedrige Fußbodentemperaturen, 
bspw. Einsatz von Kunststoff. 

 

 Wenn die Liegefläche mit einer Komfortliege-
fläche ausgestattet ist, dann sind die Buchten 
zwingend mit einem strukturierten Buchten-
aufbau zu versehen, z. B. durch ein Zonen-
heizsystem mit Abdeckung der Liegefläche, 
Erhöhung der Liegefläche, Einbau von Liege-
kojen usw. 

 
 

 
Der Liegebereich ist ausreichend eingestreut. 
 
Der Liegebereich wird eingestreut mit: 

- Strohhäcksel 
- Langstroh 
- Chinaschilf 
- Hobelspäne 
- Sägemehl 
- Sonstiges 

 
Der Liegebereich ist mit Tiefstreu versehen. 
 
Der Liegebereich ist mit einer Komfortliegefläche 
ausgestattet. 
 Material 
 
Es erfolgt eine Strukturierung der Buchten in 
Fress-, Liege-, Bewegungs-, Kotbereich. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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       A.  Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern – Ja Nein 

 
Der Liegebereich muss: 
- ausreichend mit geeigneter 

trockener Einstreu verse-
hen werden oder  

- mit Tiefstreu versehen wer-
den oder  

- mit einer Komfortliegeflä-
che ausgestattet sein. 

 

 Als „Buchtenfläche“ (D) wird die Innenfläche 
der Abteile angenommen. 

 Als „Liegefläche“ (F) sollten mindestens 50 % 
der Buchtenfläche je Schwein vorgesehen wer-
den.  

 Für die Buchten- und Liegeflächen gelten in 
den einzelnen Gewichtsklassen folgende Min-
destwerte: 

 

Gewicht  
(kg) 

Buchtenfläche 
(m²)  

Liegebereich 
(m²)  

> 5 – 10 0,15 0,075 

> 10 – 20 0,20 0,100 

> 20 0,35 0,175 
 

 
Die von den Tieren nutzbaren Buchten- und Liege-
flächen sind in den Plänen eingezeichnet/ mar-
kiert, eine Aufstellung und Berechnung der m² 
liegt bei. 
 
C  Anzahl Aufzuchtplätze gesamt 
D  Buchtenfläche gesamt 
 
C1  Anzahl Aufzuchtplätze > 5 - 10 kg KM  = 
F1  Liegefläche  = 
Liegefläche (F1) / Aufzuchtferkel (C1) = 
 
C2  Anzahl Aufzuchtplätze > 10 – 20 kg KM  = 
F2  Liegefläche = 
Liegefläche (F2) / Aufzuchtferkel (C2) = 
 
C3  Anzahl Aufzuchtplätze > 20 kg KM  = 
F3  Liegefläche = 
Liegefläche (F3) / Aufzuchtferkel (C3) = 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
_______m²/Tier 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
_______m²/Tier 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
_______m²/Tier 
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       A.  Bauliche Mindestanforderungen an Stallbauten – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern – Ja Nein 

 
Im Stall müssen für alle Auf-
zuchtferkel zugänglich organi-
sches und faserreiches Beschäf-
tigungsmaterial angeboten 
werden. Das organische Be-
schäftigungsmaterial soll be-
wühlbar, kaubar und fressbar 
sein sowie einen ernährungs-
physiologischen Nutzen haben. 
 
 
Bei Haltung der Aufzuchtferkel 
auf Tiefstreu (Strohhaltung) ist 
kein zusätzliches organisches 
Beschäftigungsmaterial not-
wendig.     
  
 

 
Besonders geeignet hierfür sind faserreiche Be-
schäftigungsfuttermittel wie:   
 

 Hygienisch unbedenkliches Heu oder 
Stroh, 

 Silagen z.B. aus Mais oder Gras 

 pelletierte Faserträger z.B. aus Luzerne o-
der Gras 

 

Sofern Raufuttermittel (unbehandeltes Heu oder 
Stroh) Verwendung finden, müssen Raufutterrau-
fen (jeweils für 20 Tiere mindestens eine Fress-
stelle) oder bei Einsatz von Beschäftigungsfutter 
müssen Zusatztröge (jeweils für je 10 Tiere min-
destens eine Fressstelle) vorhanden sein, mittels 
derer die Dauer der Futteraufnahme bei den Tie-
ren ausgedehnt und eine Beschäftigung induziert 
werden kann.  
 
Sofern pelletierte Faserträger verwendet werden, 
ist eine mehrmals tägliche Beschickung geeigneter 
Zusatzfutterstellen, getrennt von der Hauptfütte-
rung mit kleinen frischen Portionen händisch oder 
technisch zu sichern.     

 
Je Haltungsgruppe wird organisches Beschäfti-
gungsmaterial (bzw. Beschäftigungsfutter, Tief-
streu) bereitgestellt. 
 
Folgende organische Beschäftigungsmaterialien 
werden an geeigneten Zusatzfutterstellen räum-
lich getrennt von der Hauptfütterung bereitge-
stellt: 

- Heu 

- Stroh  

- Maissilage 

- Grassilage  

- Andere Silage oder Silage Mischungen  

- Luzerne Pellets  

- Gras Pellets  

- Stroh Pellets  

- Mischungen aus den genannten Stoffen    

- Sonstiges 

 
Raufutterraufen und für maximal jeweils 20 Tiere 
mindestens eine Fressstelle vorhanden.  
Beschäftigungsfuttertröge und für maximal jeweils 
10 Tiere mindestens eine Fressstelle vorhanden. 
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Zusätzlich über die baulichen Mindestanforderungen an Stallbauten (Teil A) hinausgehend: 

       B.  Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung  – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern –  

Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

 
Für Aufzuchtferkel und Zucht-
läufer muss eine uneinge-
schränkt nutzbare Bodenfläche 
zur Verfügung stehen, die min-
destens 20 % größer ist als 
nach der TierSchNutztV* vor-
geschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Als „uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche“ 
(D) wird die Innenfläche der Buchten ange-
nommen (Buchtenfläche). 

 Als Durchschnittsgewicht ist das mittlere  
Gewicht der Haltungsgruppe maßgeblich.  

 Das Durchschnittsgewicht der Absatzferkel 
muss bei Einstallung mind. 5 kg betragen.  

 Bei Neuzusammensetzung darf das Gewicht 
einzelner Tiere nicht mehr als 20 % vom 
Durchschnittsgewicht der Gruppe abweichen. 

 Als Mindestmaß für den Platzanspruch bei 
20% vergrößerter Buchtenfläche * sollen die 
folgenden Werte eingehalten werden: 

 

Gewicht  
(kg) 

20 % erhöhte  
Buchtenfläche* (m²)  

> 5 – 10 0,18 

> 10 – 20 0,24 

> 20 0,42 
 

 
C1  Anzahl Aufzuchtplätze > 5 - 10 kg KM  = 
D1  Buchtenfläche  = 
 
Buchtenfläche (D1) / Absatzferkel (C1) = 
 
 
C2  Anzahl Aufzuchtplätze > 10 – 20 kg KM  = 
D2  Buchtenfläche = 
 
Buchtenfläche (D2) / Absatzferkel (C2) = 
 
 
C3  Anzahl Aufzuchtplätze > 20 kg KM  = 
D3  Buchtenfläche = 
 
Buchtenfläche (D3) / Absatzferkel (C3) = 

 
_______ Tiere 
_______ m² 
 
_______m²/Tier 
 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
 
_______m²/Tier 
 
 
_______ Tiere 
_______ m² 
 
_______m²/Tier 
 
 

  

* unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung vom 31.08.2006 (BGBl. I, S. 2044) in der jeweils geltenden Fassung. 
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Zusätzlich über die baulichen Mindestanforderungen an Stallbauten (Teil A) hinausgehend: 

       B.  Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung  – Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln und Zuchtläufern –  

Anforderung Auslegung / Anwendung Prüfschritte Prüfergebnisse Ja Nein 

Absatzferkeln und Zuchtläufern 
ist im Stall mittels geeigneter 
Tränkesysteme permanent das 
Saufen aus einer offenen Flä-
che zu ermöglichen. 
 
Die Anordnung der Tränken 
sollten die Trennung der Funk-
tionsbereiche der Ferkel unter-
stützen und eine von der Fut-
teraufnahme räumlich und 
zeitlich getrennte hygienische 
Wasseraufnahme ermöglichen.    

 
 
 
 
 

Geeignete Tränkesysteme sind:  

 Schalen- oder Beckentränken 

 Rondelltränken (Tränkeinseln)  

 Andere z.B. über Aqua- Level gesteuerte Sys-
teme    

 
Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer of-
fenen Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere. Bei Ron-
delltränken oder anderen geeigneten Systemen 
zählt die Anzahl an Tränkeplätzen, die eine gleich-
zeitige Wasseraufnahme mehrerer Tiere ermögli-
chen.   
Die Trennung der Funktionsbereiche wird durch 
den Einbau der Tränken in ausreichendem räumli-
chen Abstand zur Fütterung oder an geeigneter 
Stelle im Aktivitätsbereich der Ferkel gewährleis-
tet.  
Eine regelmäßige Reinigung der Tränken ist hän-
disch oder technisch vorzusehen.  
 

 
Geeignetes Tränkesystem vorhanden  
 
Tränkesystem an geeigneter Stelle eingebaut   
 
C1  Anzahl Aufzuchtplätze > 5 - > 20 kg KM  = 
D1  Anzahl Tränkeplätze  = 
 
 
Aufzuchtplätze (C1) / Tränkeplätze (D1 = 
 
 
 

 
 
 
 
 
___ Tiere 
___ Tränken 
        bzw. -plätze 
 
__ Tiere/Tränke 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Erklärung: 
Die obige von mir durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass in allen Belangen die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage zur RL 
LIW erfüllt werden. Die dazu erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und abgegeben. Ich bestätige, dass diese Angaben vollständig 
sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan / Bauskizzen, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen. 
 
__________________________________ , den ____.____.________ __________________________________________ 
Ort  Datum Unterschrift (bauleitender Architekt bzw. fachkundige Person) 

 


